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HPI AG 

 
München 

 
WKN A0JCY3 und WKN A3E5BN 

ISIN DE000A0JCY37 und ISIN DE000A3E5BN7 
 
 
Berichtigung der am 31. Oktober 2022 veröffentlichten Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung am 7. Dezember 2022 
 
Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 31. Oktober 2022 hat der Vorstand die ordentliche Haupt-
versammlung der HPI AG einberufen für Mittwoch, den 7. Dezember 2022, um 11:00 Uhr. 
 
Hiermit weisen wir darauf hin, dass unter den Abschnitten „Teilnahme an der Hauptversammlung, Voll-
machten“ sowie „Informationen zur Hauptversammlung“ Druckfehler aufgetreten sind, die wie folgt be-
richtigt werden (Änderungen durch Unterstreichung gekennzeichnet): 
 

Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmachten 
 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte sind nur diejenigen Akti-
onäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des 
siebenten Tages vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 30. November 2022, bei der 
Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) anmelden. Die Anmeldung 
kann auch über das depotführende Institut erfolgen. 
 
Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptver-
sammlung, also auf den 16. November 2022 (0:00 Uhr), beziehen und ist durch Bestätigung durch das 
depotführende Institut in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) zu erbringen. 
 
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 
30. November 2022 unter folgender Adresse zugehen: 
 
HPI AG  
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland 
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 
 
 
Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres An-
teilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 
 
Zur Teilnahme berechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, kön-
nen sich bei der Ausübung ihrer Rechte, insbesondere des Stimmrechts, durch Bevollmächtigte, z.B. 
durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, vertreten lassen. Wenn weder ein Kredit-
institut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 Aktiengesetz gleichgestellte Institution oder 
Person bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich, per Telefax oder per E-Mail zu erteilen.  
 
Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen in § 135 
Aktiengesetz gleichgestellten Institution oder Person besteht ein Formerfordernis weder dem Gesetz 
noch der Satzung nach. Möglicherweise verlangen jedoch in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden 
Institutionen eine besondere Form der Vollmacht, weil sie gemäß § 135 Aktiengesetz die Vollmacht 
nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktio-
närsvereinigung oder eine andere in § 135 Aktiengesetz gleichgestellte Institution oder Person bevoll-
mächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Vollmacht ab. 
 



 

Seite 2 von 2 

 

Zur Teilnahme berechtigte Aktionäre können sich ferner durch von der Gesellschaft benannte weisungs-
gebundene Stimmrechtsvertreter ("Stimmrechtsvertreter") als Bevollmächtigte nach ihren Weisungen 
bei den Abstimmungen vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgebunden 
abzustimmen; ihnen müssen eine Vollmacht und zusätzlich Weisungen für die Ausübung des Stimm-
rechts erteilt werden. Ohne eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tages-
ordnung werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Vollmachten und Weisungen 
an die Stimmrechtsvertreter müssen in Textform erteilt werden. Ein entsprechendes Formular zur Ertei-
lung von Vollmacht und Weisungen wird den Aktionären auf Anforderung bei der Gesellschaft zugesandt. 
Das ausgefüllte und unterschriebene Vollmachts- und Weisungsformular senden Sie bitte per Brief oder 
E-Mail an folgende Adresse: 
 
HPI AG  
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland 
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 
 
 
Es können nur Weisungen berücksichtigt werden, die spätestens am 06. Dezember 2022 (24:00 Uhr) 
bei der Gesellschaft eingehen. Wir bitten ferner zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter nicht an 
der Abstimmung über Verfahrens- oder Sachanträge teilnehmen, die nicht im Vorfeld der Hauptver-
sammlung von der Gesellschaft mitgeteilt wurden.  
 
 

Informationen zur Hauptversammlung 
 

Anfragen oder Anträge sowie Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adresse 
zu richten: 
 
HPI AG  
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland 
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 
 
 
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären zur Tagesordnung der Hauptversammlung (Gegen-
anträge) und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft bis spätestens zum 15. Tag vor der Hauptversamm-
lung, also bis spätestens zum 22. November 2022, unter der oben genannten Adresse zugehen, werden 
nebst einer etwaigen Begründung sowie einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den anderen 
Aktionären im Internet unter 
 

https://www.hpi-ag.com/investor-relations/hauptversammlung 
 
zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.  
 
Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 31. Oktober 2022 
veröffentlicht. 
 
Im Übrigen verbleibt es unverändert bei der am 31. Oktober 2022 im Bundesanzeiger veröffentlichten 
Fassung der Einberufung. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. 
 
München, im November 2022 
 
HPI AG 
 
Der Vorstand 


